
                Fraktion im Beirat Walle 
__________________________________________________________________________ 

Alternative Unterbringung des „Zuckerwerkes“.  

 

Der Stadtteilbeirat Walle möge am 08. Feb 2018 beschließen: 

Der Bunker an der Lloydstraße soll als Alternativstandort zum Bunker an 
der Hans-Böckler-Straße diskutiert werden. Parallel soll zeitnah den 
Beiratsmitgliedern und allen, die ein berechtigtes darlegen, eine 
Besichtigung (Ortstermin) beider Alternativen ermöglicht werden.        

Begründung: 

Eins vorweg! Die AfD hat grundsätzlich kein Interesse an der Erstarkung 
von Organisationen, aus deren Mitte Straftaten heraus begangen bzw. 
organisiert werden. Dass „Zuckerwerk“ die als verfassungsfeindlich 
eingestufte  „Rote Hilfe“ unterstützt, ist auch ein Aspekt, warum Teile der 
AfD meine Initiative für bedenklich halten. 
Nach innerparteilicher Diskussion war schnell klar,  dass der ungestörte 
Geschäftsbetrieb der Anrainer-Firmen Vorrang vor der Klientel-
Bespaßung oder der Verfolgung politischer Ideologien  haben sollte. 
Wenn „Zuckerwerk“ schon nicht zu verhindern ist, so sollte ein Standort 
gesucht werden, von dem aus weniger Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind. 
 
Um allen Interessen gerecht zu werden, hatte ich damals  
vorgeschlagen, den Bunker an der Lloydstraße, welcher sich ebenfalls 
im Eigentum der Stadtgemeinde Bremen befindet, ernsthaft als 
Alternative zu prüfen. 
Aus nicht nachvollziehbaren Gründen kommt die Nutzung der Alternative 
laut Aussage auf Seite 12 von 17 (unterster Absatz) der Vorlage im 
Anhang nicht in Betracht. 
Einziger angeblicher Grund  ist das fehlende zweite Treppenhaus. 
 
Diesem Nachteil stehen Vorteilen gegenüber, welche die Nachteile im 
Bunker an der Hans-Böckler-Straße (H-B-Str.) mehr als ausgleichen. 
 
Alles aufzuschreiben, würde den Rahmen hier sprengen. Daher nur 
einige Eckpunkte: 
 



Der fehlende Fluchtweg, lässt sich verglichen, mit den Ausgaben welche 
an der H-B-Str. entstehen würden, leicht durch eine Außentreppe 
realisieren. Diese könnte zusammen mit einem Lift bis auf das Dach 
geführt werden. Ein vorgefertigter preiswerter Lift aus Standartbauteilen 
kommt wegen der vorgegebenen Platzverhältnisse in der H-B-Str. nicht 
in Betracht. Die Wände sind dort mit 2m fast doppelt so dick, wie am 
Alternativstandort. Das Dach dort ist nicht mit einem Aufbau versehen, 
der die Nutzfläche dort verkleinert. Obwohl die Außenabmessungen des 
Bunkers am Alternativstandort kleiner sind, relativiert sich das ganz 
schnell, wenn man bedenkt, dass die Wände dort dünner sind, innen ein 
Treppenhaus weniger ist und auch keine Fläche für einen Liftschacht 
verbraucht wird. 
Dass in der H-B-Str. nur die unteren fünf Etagen genutzt werden dürfen, 
macht den Bunker an der Lloydstraße nicht uninteressanter. Der größte 
Pluspunkt ist das große umzäunte Grundstück dort. 
Dass an der H-B-Str. auf Dauer Probleme auftreten liegt auf der Hand. 
Z.B.: obwohl nur die ersten fünf Etagen genutzt werden dürfen, wird 
schon fleißig Reklame für die Dachnutzung gemacht. Das lässt erahnen 
wie sich das linke Partyvolk künftig an Vorgaben halten wird. Gerade die 
Nutzung des Daches zum Feiern sehe ich aus Erfahrung problematisch. 
Besonders nach Einnahme von berauschenden Substanzen wird gerne 
mal was vom Dach geworfen. Daher habe ich das Dach auf dem Bunker 
Grenzstraße nicht mehr zur Verfügung gestellt, nachdem sich Nachbarn 
über heruntergeworfene Gegenstände beschwert hatten. Auf das 
Experiment,  dass nur noch Plastikgeschirr statt Gläser und 
Keramikteller verwendet wird, habe ich mich nicht mehr eingelassen.  
 
Die Sorgen der Anrainer-Firmen kann ich absolut nachvollziehen. Auch 
unter dem Aspekt, dass eine Mietwagenfirma ihre Fahrzeuge direkt am 
Bunker für die Kunden bereithält. Was ist z.B., wenn eine Flasche oder 
eine gefüllte Getränkedose auf ein Fahrzeug fällt. Es wurden schon 
einige  Argumente auf der Einwohnerversammlung ausgetauscht. Die 
Sorgen der Gewerbetreibenden wurden in der Vorlage nicht 
berücksichtigt, womöglich weil die Ansiedlung des „Zuckerwerkes“ an 
der Stelle politisch gewollt ist. 
Dass es nach der Einwohnerversammlung, beginnend mit dem Anschlag 
auf das Fahrzeug des Unterzeichners, verstärkt zu offensichtlich politisch 
motivierter Straftaten gegen PKW und LKW von AfD-Mitgliedern bzw. 
Leuten / Firmen kam, die im Verdacht stehen, mit der AfD zu 
sympathisieren, ist meiner Meinung nach kein Zufall. Zumindest in 
meinem Fall wurde die Tat telefonisch angekündigt, „wenn ich mich nicht 
aus der Bunkerangelegenheit raushalte“. 
Auch die Bekennerschreiben sind überdeutliche Indizien, aus welcher 
Ecke die Täter kommen. 
 



Unter den Umständen  sind die Sorgen der Anrainerfirmen absolut 
nachvollziehbar. Da die Firmen ihr Geld mit Dienstleistungen rund um 
den Straßenverkehr verdienen und sich die Straftaten ausgerechnet 
gegen Kraftfahrzeuge richten, ist nur zu verständlich, dass dem  Projekt  
„Zuckerwerk“ mit Angst und Schrecken entgegen gesehen wird. 
 
Ich bin gewiss nicht ein Mensch, der  den jungen Leuten das Vergnügen 
nicht gönnt. Aber die ganzen Umstände, die mit der Förderung und 
Ansiedlung von linken Projekten sollten grundsätzlich unter die Lupe 
genommen werden. 
 
Die AfD unterstützt grundsätzlich rechtschaffende Arbeit und 
Gewerbetreibende. 
Das private Vergnügen kommt erst danach. 
Selbst wenn Zuckerwerk vorgibt, Arbeitsplätze zu schaffen, stehen diese 
450-Euro-Stellen in keinem Verhältnis zu den 250 Arbeitsplätzen, welche 
auch Bremen verschwinden werden, wenn es den Firmen hinter dem 
Bunker  „zu Bunt“ werden sollte. 
 
Aus diesem Grund ist die Prüfung des Alternativstandortes zeitnah 
vorzunehmen. Und falls dieser Vorschlag verworfen werden sollte, soll 
dieser Antrag samt Anhang  dazu dienen, damit später keiner der 
Verantwortlichen  behaupten kann, nicht um die möglichen Probleme 
gewusst zu haben. 
 
  
Bremen, den 28. Jan. 2018     

                                                          

 

Gerald Höns  

(AfD-Büro Bremen-Walle, Grenzstraße 110 / www.afd-walle.de ) 

Im folgenden Anhang befinden sich einige Unterlagen / Links 
Bemerkungen  betreffend Bunkernutzung, „Zuckerwerk“, politische 
Bedenken und Erfahrungen.  
 
Die Dokumentation ist nach Kenntnisstand meiner Besichtigung vor ca. 
10 Jahren gefertigt. Ich gehe aber davon aus, dass beide Bunker seit 
dem nicht wesentlich verändert wurden. 
   
 



 
Lage und Daten des Bunkers an der Hans-Böckler-Straße. 

 

 

Lage und Daten der Alternative an der Lloydstraße. 

 

 

 





 

Beispiel, wie ein Bunker mit nur einem Treppenhaus genutzt werden kann.  
Den zweiten Fluchtweg bilden Fluchtöffnungen, wo die Feuerwehr die Menschen mit 
einer Leiter einsammeln kann. 
Bis zu welcher maximalen Personen / Etagenzahl  diese Art der Rettung zulässig ist, 
wäre bei der Feuerwehr zu erfragen. 
Ich denke, dass bei dem, was „Zuckerwerk“ vorhat, eine Außentreppe notwendig ist. 
Auf alle Fälle kann die Nutzung des Alternativstandortes  nicht an dem  fehlenden 
Treppenhaus scheitern, wie uns weis gemacht werden soll. 
 



 

 

Die Nutzung des Daches an der Hans-Böckler-Straße dürfte sehr problematisch sein. 

Da das Dach mehr als sieben  Etagen hoch ist, ist die Rettung per Leiter nicht mehr 
möglich. Auch, dass es wahrscheinlich im Falle des Falles mehr als drei Personen zu 
retten gilt, macht eine Genehmigung zur Nutzung des Daches nicht wahrscheinlich. 
Der einzige Zugang besteht aus einer ca. 80cm mal 80cm kleinen Luke. Die Treppe 
dorthin ist sehr schmal. Der Betrag für den Umbau auf eine angemessene Tür-Größe  
wäre bestimmt fünf-stellig. 
Dann ist dem Vernehmen nach, wohl aus Brandschutzgründen,  die Nutzung des 
Bunkers ab Etage sechs untersagt. 
 
Trotzdem hat „Zuckerwerk“ lange vor der Genehmigung und Fertigstellung mit der 
Vermarktung des Bunkers begonnen. 
 
Ich habe mal die Angebote (schon von Interessenten gebucht) herauskopiert, sofern 
diese die meiner Meinung nach fahrlässige / verbotene Dachnutzung betreffen. 
Siehe nächste Seite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

Schon zweimal im Voraus verkauft, ohne sicher zu wissen, ob die gebuchte Leistung 
erbracht werden kann. 
Es sei denn, die rot-grüne Politik macht die Nutzung zu einem horrenden Preis oder 
gegen die Unfallverhütungsvorschriften aus ideologischen Gründen möglich. 



 

Bislang einmal  im Voraus verkauft, ohne sicher zu wissen, ob die gebuchte Leistung 
erbracht werden kann. 
Es sei denn, die rot-grüne Politik macht die Nutzung zu einem horrenden Preis oder 
gegen die Unfallverhütungsvorschriften aus ideologischen Gründen möglich. 



 

 

 

 

Ansichten des Bunkers an der Lloydstraße als Alternativstandort. 

Man beachte das freie Gelände für mögliche Anbauten. 
Ablöse für Stellplätze dürfte ebenfalls wegfallen, da Platz genug. 
 

 

 

 



Informationen rund um „Zuckerwerk“: 

 

Der Anfang wurde gemacht. Mit der 
„richtigen“ politischen Einstellung wurde 
der erste Schritt getan. 

Die AfD möchte gerne wissen, welche 
Gegenleistungen oder Verdienste 
„Zuckerwerk“ erbracht hat, um solche 
Vergünstigung zu erhalten. 

Wie soll das finanziert werden?  

Die ansatzweise ersichtliche Finanzierung 
erscheint mir recht abenteuerlich, zumal 
„Zuckerwerk“ angegeben hat, von 
handwerklichen Arbeiten keine Ahnung zu 
haben. 

Wer zahlt, wenn es teurer wird? 



 

 
„Wir wollen versuchen, möglichst viele Arbeiten selbst und damit 
kostengünstig zu erledigen (wobei wir uns über viele 
unterstützende Hände freuen, wenn es soweit ist). Aber da wir bis 
jetzt noch keinen Presslufthammer im Keller gefunden haben und 
niemand eine mehrjährige Ausbildung zum/zur Elektriker*in 
vorweisen kann, brauchen wir an vielen entscheidenden Stellen 
externe Hilfe – und kommen so auf die oben genannte Summen.“  
Optimismus haben die ja! 

Selbst wenn ein „Presslufthammer“ gefunden wird, dürfte 
es nicht viel nützen. Die Suche sollte nach einer 
Kernbohrmaschine und Diamant-Seilsäge fortgesetzt 
werden. Ach ja, umgehen können muss man damit auch. 

Ich denke da eher an Stuttgart 21 oder an den Flughafen 
Berlin. 



 

Von solch einer Bevorzugung (eigens für 
„Zuckerwerk“ wird das Baurecht geändert) kann der 
normale Bunkereigentümer / Bauherr nur träumen. 

Ich musste mich an gegebenes Recht handeln, und bei 
diversen Projekten Abstriche hinnehmen bzw. vom Kauf 
Abstand nehmen, weil das Baurecht die Pläne verhinderte.  

Ich sehe hier den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt, 
und denke über eine Klage nach, der sich andere 
Bunkereigentümer anschließen möchten.  

Die AfD möge prüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. 



Das meint der AfD-Landesvorstand: 

  

In der Tat gibt es Anzeichen dafür, dass aus dem Dunstkreis des „Zuckerwerkes“ 
heraus Straftaten begangen bzw. vorbereitet werden. 
Die Symbole der Organisationen, welche für Sachbeschädigungen und andere 
Straftaten stehen, werden, wie später zu sehen sein wird, werden von „Zuckerwerk“ 
öffentlich  gezeigt. 
Ich selber werde nichts weiter in der Sache unternehmen, wenn „Zuckerwerk“ 
tatsächlich den Bunker an der Lloydstraße beziehen wird. 
Da andere AfD-Mitglieder  erhebliche Schäden durch die „Antifa“ und deren 
Glaubensbrüder, wozu nachweislich auch das „Zuckerwerk“ gehört, kann ich den 
Kollegen nicht verübeln, wenn diese alle Ereignisse rund um das „Zuckerwerk“ aber 
auch das alte Sportamt, „Die komplette Palette“ und ähnliche dubiose Erscheinungen 
unter die Lupe nehmen. 
Nach dem Anschlag auf das von mir genutzte Fahrzeug sollte auch ich eigentlich 
alles dafür tun, um eine Art „rote Flora“ in Bremen zu verhindern. 
Ein Kompromiss wäre vielleicht, wenn die Aktivitäten im Bunker Lloydstraße durch 
die Polizei begleitet werden, indem in unregelmäßigen Abständen reingeschaut wird, 
damit eventuelle Vorbereitungen von Straftaten schon im Ansatz verhindert werden. 
 
 



 
 
Da es mit dem Bunker erst mal nichts wurde, hat Rot-Grün dem Zuckerwerk das 
Lankenauer Höft überlassen.  
Obwohl dies nur eine vorübergehende Unterbringung sein sollte, regten sich im 
Beirat Woltmershausen erhebliche Proteste durch BIW und CDU.  
 
Die Zeit dort wurde genutzt, um Geld für die „Rote Hilfe“ zu sammeln, welche als 
verfassungsfeindlich eingestuft wurde. Siehe nächste Seite. 
 
 
  
 



 



 

 

 

Immer mit dabei! Die Fahne der „Antifanten“. 
Diese Spezies steht neben den anarchistischen 
Autonomen für Randale und nächtliche 
Sabotageakte gegen Staatseigentum und jenes 
rechtschaffender Bürger. 
 



 
 

Das A im Kreis steht für anarchistische Autonome. 

Diese Leute kann man gewissermaßen als „linke 
Reichsbürger“ bezeichnen. 

Wie die eigentlichen Reichsbürger werden staatliche 
Strukturen nicht anerkannt. 

Da enden aber schon die Gemeinsamkeiten. 
Während Reichsbürger eigentlich Querulanten sind, 
in ihrer eigenen Welt leben, den Behörden das 
Leben schwer machen und nur gelegentlich 
spektakuläre Straftaten begehen, suchen die 
Autonomen regelmäßig Randale und Gewalt. 

Die Kravalle um den G20 gehen zum größten Teil auf 
das Konto der Autonomen, wobei der Übergang zu 
den Antifanten fließend ist. 

Beide Gruppen finden ihre Rückzugsräume in 
„Künstlerkolonien“ wie die „Rote Flora“ etc.  



 

Sowas kann passieren, wenn man den Linken 
irgendwie in die Quere kommt. 

 



Kurz nachdem ich mich kritisch über die Nutzung 
des Bunkers an der Hans-Böckler-Straße durch das 
„Zuckerwerk“ geäußert hatte, und eine Rundmail mit 
den Fakten verschickt hatte, passierte folgendes: 

 

 

 

 

 

 

 

 







Betreff: Fwd: Einwohnerversammlung in Sachen Zuckerwerk 
Von: Gerald Hoens <GH@AfDplus.de>

Betreff:Einwohnerversammlung in Sachen Zuckerwerk

Datum:Wed, 22 Nov 2017 01:47:18 +0100

Von:Gerald Hoens <GH@AfDplus.de>

Liebe BCC-Gemeinde,

damit später, wenn die Befürchtungen eintreten, niemand behaupten kann, Er

/ Sie hä8e das nicht ahnen können, erlaube ich mir eine Nachbearbeitung der

Einwohnerversammlung vom 21. Nov. 2017 mit Anwesenheit einiger

Beiratsmitglieder.

Bezüglich der Ansiedlung des "Zuckerwerkes" in einem Hochbunker an der

Hans-Böckler-Straße gibt es erhebliche Bedenken aus der Nachbarscha= des

Bunkers. Es waren Vertreter der Firmen Hertz, Hoyer und der SVG anwesend.

Mir geht es an dieser Stelle nicht um Ideologien, oder Stra=aten, wie

Unterstützung verfassungsfeindlicher OrganisaDonen durch das "Zuckerwerk".

Dies möge der AfD- Bürgerscha=sabgeordnete zu gegebener Zeit

themaDsieren.

Da ich mich seit über zehn Jahren mit der Umnutzung und Vermarktung von

Bunkern befasse, darf ich zu Recht von mir sagen, dass ich mehr Erfahrung auf

diesem Gebiet habe, als alle anderen im Saal.

Es gab auch einen Bericht über meine Arbeit mit den Bunkern in einer

Zeitschri=:

https://www.yumpu.com/de/document/view/56162445/zds37/20

Fwd:	Einwohnerversammlung	in	Sachen	Zuckerwerk mailbox:///E:/Thunderbird/Pro�iles/ekd1wyu4.default/Mail/pop...
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Nach meiner Rundmail dauerte es keine 24 Stunden, 
bis es zu dem Anschlag am 23. Nov. 2017 um genau 
01:45 kam. Waren die Antifanten so ausser sich, dass 
sie ihre Wut nicht zügeln konnten? eigenartiger Zufall ?



Wie man lesen kann, kam der Journalist mit Fotograf zufällig an einem Tag,
nachdem das "linke Partyvolk" gefeiert hatte.
Nach solchen Feiern musste aufwändig aufgeräumt und gereinigt werden.
Nicht selten gab es Beschwerden aus der Nachbarschaft wegen Graffitis
und Beschädigungen an Autos in der Nachbarschaft.
Angefangen haben die Parties durch Kontakte der Musiker zu den extremen
Feiergruppen. Es wurde immer mehr und öfter gefeiert. Irgendwann ging es
nicht mehr, weil es laufend Beschwerden aus der Nachbarschaft gab.
Vorher wurde immer wieder versprochen, dass es keinen Ärger geben wird.
Mal ging es gut, und ein anderes mal  war wieder alles voller Graffittis oder
irgendjemand meinte, dass einer aus dem Bunker sein Auto beschädigt
hatte.
Ich vermute, dass Zuckerwerk  irgendwie auf die Idee mit dem Bunker in der
Hans-Böckler-Straße gekommen ist, nachdem sich der Hausmeister gegen
weitere Parties dieser Art ausgesprochen hat.
Mitunter kamen drei bis viermal so viele Leute wofür der Raum eigentlich
gedacht war.
Gelegentlich wurden die Motorradfahrer, welche ebenfalls den Bunker
nutzen, für die Belästigungen verantwortlich gemacht.

http://rtlnord.de/nachrichten/so-will-die-bremer-politik-kuenftig-mit-der-
rockerszene-umgehen.html      (Bei Minute 2:30 meint eine Nachbarin, dass
die Rocker für den Krach verantwortlich seien)

Die Rocker sind die andere Gruppe, womit sich der Waller Beirat intensiv
beschäftigt. Während die Rocker die absolut  "Bösen" sind, welche man am
liebsten aus dem Stadtteil vertreiben möchte, sind die Leute vom
"Zuckerwerk" die "Guten", welche als Bereicherung für Walle gesehen
werden, und jedwede Unterstützung erhalten.
Das geht sogar soweit, dass für die Ansiedlung des Zuckerwerkes extra ein
Bebauungsplan geändert werden soll.
Normalerweise wird der Bebauungsplan nicht bei einem Verkauf eines
Bunkers geändert. Der Bunker wird aus der Zivilschutzbindung entlassen.
Danach wird beim Bauamt gefragt, was geht. In der Regel ist die Nutzung in
der Nachbarschaft maßgebend. Der Bunker an der Stelle wäre ideal als
Lagerflächenerweiterung für eine angrenzende Firma.
Dass nach dem Willen der Planer keine Abstandsflächen mehr eingehalten
werden müssen, kommt einer Teilenteignung des Nachbarn gleich.
Ob irgendwann das "Zuckerwerk" auch das alte Zollamt nutzen wird, bleibt
abzuwarten.
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Was nach den derzeitigen Planungen zu befürchten steht, sind die üblichen
Graffittis und Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen.
Da der unmittelbar benachbarte Autohof jederzeit zugänglich ist, könnte es
zu einem Unfall durch einen Partygast kommen, welcher sich unter Einfluß
berauschender Substanzen z.B. hinter einem LKW schlafen legt.

Meine vorstehenden Zeilen sollen der Mahnung dienen und anregen, nach
einer anderen Lösung zu suchen. Der Bunker an der Lloydstraße /
Baumstraße wäre meiner Meinung nach von der Lage her wesentlich
unproblematischer. Auch dieser Bunker befindet sich im Eigentum der
Stadtgemeinde Bremen.
Ich möchte den jungen Leuten nicht den Spaß verderben. Aber an der
Hans-Böckler-Straße sind die Probleme vorprogrammiert.

Mit freundlichem Gruß,

Gerald Höns

-- 

Gerald Höns

Beiratsbüro Walle

Grenzstraße 110

28217 Bremen

Tel.: 0421-396149-0

Fax.: 0421-396149-11

FuTel.: 0175-4111444

www.AfD-Walle.de
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Zum Verfahren nach dem BauGB: 

1. Planaufstellungsbeschluss

Es ist erforderlich, einen Planaufstellungsbeschluss zu fassen. Auf den entsprechen-
den Beschlussvorschlag unter II. dieser Vorlage wird verwiesen.

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB

Zum Bebauungsplanentwurf 2499 ist am 21. November 2017 vom Ortsamt West eine
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung in einer öffentlichen
Einwohnerversammlung durchgeführt worden. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer
haben die Zulässigkeit einer Diskothek abgelehnt, weil sie erwarten, dass mit den vie-
len zu erwartenden Besucherinnen und Besuchern Vandalismus und Parkplatznot ein-
hergehen. Diese Einwendungen sind in die Planung eingeflossen.

Das Protokoll der Einwohnerversammlung ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
Auf den Inhalt wird verwiesen. Änderungen in den Planungszielen haben sich auf 
Grund der Einwohnerversammlung nicht ergeben.

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach
§ 4 Abs. 1 BauGB

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 2499 ist am 13. Juni 
2017 die frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. 
Das Ergebnis dieser Beteiligung ist in die Planung eingeflossen. 

4. Gleichzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und
öffentliche Auslegung

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 2 BauGB und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung
mit § 13 BauGB sollen gleichzeitig durchgeführt werden. (§ 4a Abs. 2 BauGB).

C) Finanzielle Auswirkungen / Gender-Prüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

Wegen einer möglichen Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschließen, dass Bremen
Kosten entstehen könnten. Die dafür erforderlichen Mittel werden – soweit Dritte nicht zur
vollständigen Refinanzierung der Kosten herangezogen werden können – entsprechend
den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Anspruch genommen.

2. Genderprüfung

Dieser Bebauungsplan ermöglicht, den ehemaligen Hochbunker an der Hans-Böckler-
Straße als Diskothek zu nutzen. Hierbei handelt es sich um einen integrierten Standort, 
der mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn der Linie 3 relativ sicher individuell erreicht 
werden kann. Alternativstandorte in innenstadtfernen Gewerbegebieten haben diesen 
Vorteil in der Regel nicht. Im Übrigen betreffen die Inhalte dieses Bebauungsplans Frauen 
und Männer gleichermaßen. Durch die Planung sind daher grundsätzlich keine ge-
schlechtsspezifischen Auswirkungen zu erwarten.

2 von 17



- 3 - 

D) Abstimmungen

Der Beirat Walle hat der Nutzung des ehemaligen Hochbunkers durch Zucker e.V. zuge-
stimmt.

Dem Ortsamt West wurde die Deputationsvorlage gemäß der Richtlinie über die Zusam-
menarbeit des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit den Beiräten und Ortsämtern in
der Fassung vom 17. November 2016 übersandt.

II. Beschlussvorschläge

1. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft
fasst den Beschluss, dass der Bebauungsplan 2499 für ein Gebiet an der Ecke Hans- Böck-
ler- und Zweigstraße in Bremen-Walle, Ortsteil Überseestadt (Bearbeitungsstand:
28.11.2017) im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden soll
(Planaufstellungsbeschluss).

2. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft
stimmt dem Entwurf des Bebauungsplans 2499 für ein Gebiet an der Ecke Hans- Böckler- 
und Zweigstraße in Bremen-Walle, Ortsteil Überseestadt (Bearbeitungsstand: 28.11.2017)
einschließlich Begründung zu.

3. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft
fasst den Beschluss, dass der Bebauungsplan 2499 für ein Gebiet an der Ecke Hans- Böck-
ler- und Zweigstraße in Bremen-Walle, Ortsteil Überseestadt (Bearbeitungsstand:
28.11.2017) einschließlich Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen ist.

Anlagen 

 Begründung zum Bebauungsplan 2499 (Bearbeitungsstand: 28.11.2017) 

 Protokoll der Einwohnerversammlung 

 Entwurf des Bebauungsplanes 2499 (Bearbeitungsstand: 28.11.2017) 
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B e g r ü n d u n g

zum Bebauungsplan 2499 
für ein Gebiet an der Ecke Hans-Böckler- und Zweigstraße 
in Bremen-Walle, Ortsteil Überseestadt  
(Bearbeitungsstand: 28.11.2017) 

A) Plangebiet

Das rund 0,4 ha große Plangebiet liegt an der Hans-Böckler-Straße im Ortsteil Über-

seestadt, nördlich der Einmündung Zweigstraße.

B) Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplans

1. Entwicklung und Zustand

Im Plangebiet liegen ein ursprünglich für das Hauptzollamt errichtetes Gebäude, ein

ehemaliger Hochbunker und angrenzende Flächen.

Nachdem das Hauptzollamt im Jahr 2014 aus seinem 1959 errichteten Gebäude an

der Hans-Böckler-Straße 56 ausgezogen ist, wird das Gebäude seit 2016 vorüberge-

hend als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt. Nach Einschätzung des Landesamts für

Denkmalpflege ist das Gebäude erhaltenswert, weil es sich mit seiner rationalen Fas-

sadengestaltung und gut erhaltenen Eingangsbereichen um ein gelungenes Werk sei-

ner Zeit handelt, welches als hafennaher Bundesbau auch ein heimatgeschichtliches

Zeugnis ablegt. Es steht jedoch nicht unter Denkmalschutz.

Der Krankenhaus-Hochbunker des ehemaligen Diakonissenhauses an der Hans-

Böckler-Straße 58 wurde in der Zeit des Nationalsozialismus errichtet und nach dem 2.

Weltkrieg zunächst für den Zivilschutz vorgehalten. Inzwischen ist er aus der Zivil-

schutzbindung entlassen worden und dient als Standort für eine fernmeldetechnische

Anlage. Im Übrigen steht er leer. Die mit dem rund 30 Meter hohen Gebäude verbun-

dene Fernwirkung wird durch großflächige Wandgemälde an seinen vier Fassadensei-

ten künstlerisch betont (Victor Ash 2009: „Look at me, look at you“). Nach Einschät-

zung des Landesamts für Denkmalpflege ist das Gebäude zudem auch aus heimat-

geschichtlichen Gründen erhaltenswert, weil es sich um den Sondertyp eines Kranken-

hausbunkers handelt, der an die Zeit des Nationalsozialismus und den einstigen Kran-

kenhausstandort erinnert. Es steht jedoch nicht unter Denkmalschutz.

Auf dem Grundstück befinden sich außerdem zwei beleuchtete Großplakatwände und

eine Platane.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen außerdem eine Ausfahrt des benach-

barten Autohofs und ein Teil des Gehwegs der Hans-Böckler-Straße.

Das nähere Umfeld des Plangebiets an der Hans-Böckler-Straße ist geprägt durch

nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe (u. a. Tankstellen, Kfz-Einzelhandel,

Kfz-Reparaturwerkstätten, Schank- und Speisewirtschaften, Geschäfts-, Büro- und

Verwaltungsgebäude); nach der Einmündung des Friedrich-Naumann-Rings in die

Hans-Böckler-Straße schließen sich auf der Nordseite der Hans-Böckler-Straße die

Wohngebiete des Ortsteils Utbremen an.
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Südwestlich des Plangebiets liegt der Autohof Bremen-Hansator mit seinen vornehm-

lich Kfz-bezogenen Angeboten (u. a. Tankstelle, Kfz-Waschanlage, Parkplatz für 100 

Lkw/Busse, 75 Pkw und 30 Motorräder, Autovermietung sowie ein Geschäfts- und Bü-

rogebäude mit weiteren Nutzern). Die Zu- und Abfahrt zum Autohof erfolgt über die 

Neptunstraße sowie über die Hansastraße (nur Pkw-Ausfahrt) und die Hans-Böckler-

Straße (nur Ausfahrt); der Pkw-Parkplatz wird zusätzlich über die Zweigstraße er-

schlossen. Entlang der Ausfahrt zur Hans-Böckler-Straße – aber außerhalb des Gel-

tungsbereichs dieses Bebauungsplans – sind Mietwagenstellplätze in Senkrechtauf-

stellung angeordnet.  

2. Geltendes Planungsrecht

Der Flächennutzungsplan Bremen stellt für das Plangebiet eine gewerbliche Baufläche 

dar. Die Inhalte dieses Bebauungsplans werden aus dem Flächennutzungsplan entwi-

ckelt. 

Das Plangebiet liegt überwiegend im Geltungsbereich des wirksamen Bebauungs-

plans 783 vom 9. April 1976, der „für ein Gebiet zwischen Hans-Böckler-Straße, Bun-

desbahn, Korffsdeich (zum Teil einschließlich), Neptunstraße (zum Teil beiderseits) 

und Hansator (beiderseits)“ die städtebaulichen Voraussetzungen für eine industrielle 

Gebietsentwicklung geschaffen hat, die keinen Hafenbezug mehr aufweisen musste. 

Das ehemalige Hauptzollamt und der ehemalige Bunker sind in dem Bebauungsplan 

als Baugrundstücke für den Gemeinbedarf mit Angabe der damaligen Nutzung fest-

gesetzt worden („Hauptzollamt“ bzw. „Schutzraum“).  

Die im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans liegenden Teile des Gehwegs befin-

den sich bislang im unbeplanten Innenbereich. 

3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes

Der Masterplan für die Überseestadt formuliert das städtebauliche Entwicklungskon-

zept für die Umwandlung der Hafenreviere rechts der Weser. Für das Plangebiet lautet 

sein Planungsziel „Dienstleistungen“. Hinzu tritt, dass die im Plangebiet liegenden und 

weitgehend leerstehenden oder zwischengenutzten Gebäude aus künstlerischen und 

heimatgeschichtlichen Gründen erhalten werden sollen. Dazu müssen sie einer nach-

haltigen Nutzung zugeführt werden können. Deshalb sollen ihnen unter Wahrung einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung auch weitergehende Entwicklungsmöglichkei-

ten eröffnet werden. Dies gilt vor allem für den ehemaligen Hochbunker, der seine ur-

sprüngliche Funktion als Schutzraum gänzlich verloren hat und nunmehr ohne dessen 

Beseitigung einer neuen Nutzung zugeführt werden soll. Dazu zählt die Möglichkeit, im 

ehemaligen Hochbunker eine Diskothek zu betreiben. 

Umfeld-adäquaten Folgenutzungen jenseits des Gemeinbedarfs steht jedoch das wirk-

same Planungsrecht entgegen. Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungs-

plans 783 sind nur unter Wahrung der Grundzüge der Planung möglich. Diese bezwe-

cken allerdings eine industrielle Entwicklung, die heute für das Plangebiet nicht mehr 

vorgesehen ist (s. o.). Deshalb ist die Änderung des Planungsrechts erforderlich.  
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C) Planinhalt

1. Art der baulichen Nutzung

Entsprechend der baulichen Prägung der näheren Umgebung an der Hans-Böckler-

Straße werden die Baugrundstücke dieses Bebauungsplans als Gewerbegebiet gem.

§ 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt (§ 1 Abs. 3 BauNVO). Indem

rd. 4.000 m² nicht mehr benötigter Gemeinbedarfsfläche künftig gewerblich genutzt 

werden können, trägt dieser Bebauungsplan u. a. auch dem Investitionsbedarf zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen Rechnung (§ 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB). 

Für den ehemaligen Hochbunker und sein näheres Umfeld trifft dieser Bebauungsplan 

eine weitergehende Festsetzung: In dem mit Asterisk („*“) gekennzeichneten Teil des 

Gewerbegebiets sind auch Diskotheken allgemein zulässig (§ 1 Abs. 6 BauNVO 

i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO, textliche Festsetzung Nr. 2). Weil das Nutzungsspektrum

des ehemaligen Hochbunkers bereits aufgrund seiner Baustruktur erheblich einge-

schränkt ist, wird der Rahmen des planungsrechtlich Zulässigen an dieser Stelle soweit 

wie städtebaulich vertretbar erweitert. Gleichzeitig gibt es ein politisch unterstütztes 

Konzept, den ehemaligen Hochbunker als „soziokulturelles Zentrum“ mit angeschlos-

senen Tanzräumen zu nutzen. Planungsrechtlich muss dieses Vorhaben als Vergnü-

gungsstätte (Diskothek) angesprochen werden. Diskotheken können in einem Gewer-

begebiet regelmäßig ausnahmsweise zugelassen werden. Mit der hier getroffenen 

Festsetzung einer „allgemeinen Zulässigkeit“ stellt der Plangeber klar, dass dies nach 

seiner Einschätzung ein geeigneter Standort für eine Diskothek ist. Die Zweckbestim-

mung des Gewerbegebiets im Übrigen bleibt gewahrt.  

Zwar gehen von Diskotheken typischerweise Lärmbelästigungen aus, die durch die 

Nutzung selbst oder durch den mit ihr verbundenen Zu- und Abgangsverkehr entste-

hen. An diesem vergleichsweise störunempfindlichen Standort zwischen einem Indust-

riegebiet und der vielbefahrenen Hans-Böckler-Straße sind Lärmbelästigungen auf-

grund der Entfernung zu den Wohngebieten Utbremens und rund zwei Meter starker 

Gebäudeaußenwände jedoch nicht zu erwarten. Beeinträchtigungen des Straßenbil-

des, die gelegentlich mit Diskotheken verbunden sind, sind hier ebenfalls nicht zu be-

sorgen. Denn es kann davon ausgegangen werden, dass eine solche Nutzung in ei-

nem weitgehend unveränderten Bestandsgebäude ausgeübt werden würde (s. u.).  

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung haben Vertreterinnen und Ver-

treter einiger Gewerbebetriebe des näheren Umfelds ihre Sorgen geäußert: 

- Sie befürchten, dass mit dem Betrieb einer Diskothek Vandalismus einhergehen 

werde, vor dem sie sich aus betriebsorganisatorischen Gründen nicht durch eine 

Grundstückseinfriedung schützen wollen. Dies betrifft vor allem die Autohof-

Ausfahrt neben dem ehemaligen Hochbunker, an der auch Mietwagen abgestellt 

werden.  

- Sie befürchten, dass es durch den Aufenthalt von Besucherinnen und Besuchern 

einer Diskothek zu verkehrlichen Behinderungen und – insbesondere im Zusam-

menhang mit ausfahrenden Lkw – zu Gefahrensituationen an der Autohof-Ausfahrt 

zur Hans-Böckler-Straße kommen werde;   

- Sie befürchten, dass ihre eigenen Firmenstellplätze von Besucherinnen und Besu-

chern einer Diskothek fremdbelegt werden; 
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Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind diese Aspekte bewertet worden. Fest-

gestellt werden konnte jedoch, dass die angeführten Bedenken nicht derart schwer-

wiegend sind, dass diese das öffentliche Interesse an der Verwirklichung des Bebau-

ungsplanes überwiegen: 

- Hinsichtlich der befürchteten Vandalismusschäden ist keine über eine unspezifi-

sche Besorgnis hinausgehende Problemlage zu erkennen, auf die städtebaulich 

besonders reagiert werden müsste. Belegt wird dies bereits mit der Tatsache, dass 

angrenzend an das Betriebsgelände der o. g. Unternehmen seit geraumer Zeit Fei-

erlichkeiten mit mehreren hundert Gästen stattfinden, ohne dass die Unternehmen 

von Vandalismus in nennenswertem Umfang betroffen sind. Die in diesem Bebau-

ungsplan zulässige Diskothek ist eine Nutzung, die in ihren städtebaulichen Aus-

wirkungen vergleichbar ist. Unzumutbare Beeinträchtigungen der Gewerbebetriebe 

sind daher nicht zu erwarten. Sollte im Umfeld des ehemaligen Hochbunkers den-

noch Vandalismus und registriert werden, müssen ggf. ordnungsbehördliche Maß-

nahmen ergriffen werden. Hinzu kommt, dass auch das Schließen der Ausfahrt mit 

einer die Ausfahrt gewährenden automatischen Schranke oder gar einem Zaun 

grundsätzlich möglich ist. Ohne die Autohof-Ausfahrt neben dem ehemaligen 

Hochbunker müssten die Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer mit Fahrtzielen in Rich-

tung Innenstadt/Stephanibrücke zunächst über die Neptun- und Hansastraße zur 

Hans-Böckler-Straße fahren; dies wäre für sie mit einem rund 400 Meter langen 

Umweg verbunden, der über zwei Ampelkreuzungen führt. Pkw-Fahrerinnen und 

Pkw-Fahrer mit diesen Zielen könnten in diesem Fall auch über die Hansastraße 

zur Hans-Böckler-Straße fahren; für sie wäre dies mit einem rund 200 Meter langen 

Umweg verbunden. Alternativ müsste ihnen die Ausfahrt auf die Zweigstraße eröff-

net werden. 

- Hinsichtlich verkehrlicher Behinderungen und Gefahren an der Ausfahrt zur Hans-

Böckler-Straße wird es im Eigeninteresse des Betreibers liegen, diese zu minimie-

ren. Dieses ist auch möglich. Beispielsweise hat ein möglicher Diskothekenbetrei-

ber im Rahmen des o. g. politisch unterstützten Konzepts ein Sicherheitskonzept 

entwickelt, welches den Aufenthalt vor dem Grundstück auf die Dauer der An- und 

Abreise wirksam ordnen und beschränken könnte (Einfriedung des Diskotheken-

grundstücks, Anordnung des Zugangs an der verkehrsabgewandten Seite, kein 

kostenfreier Wiedereintritt nach Verlassen des Grundstücks, Ordnungsdienst am 

Eingang). Risikomindernd tritt die Tatsache hinzu, dass wegen der typischen Ver-

teilung der Arbeitszeit und der rechtlichen Einschränkungen des Lkw-Verkehrs 

(Sonn- und Feiertagsfahrverbot gem. § 30 Abs. 3 Straßenverkehrs-Ordnung) zu 

den üblichen Betriebszeiten einer Diskothek weniger Lkw-Fahrten zu erwarten sind, 

als zu anderen Zeiten. 

- Hinsichtlich der befürchteten Stellplatz-Fremdbelegung könnte der Eigentümer der 

privaten Stellplätze im Rahmen der Selbsthilfe wirksame Maßnahmen zum Schutz 

vor Fremdbelegung ergreifen (Entfernen des Kfz, Installation von Absperrbügeln 

o. ä.); da es bereits heute zu Engpässen bei der Stellplatzbelegung kommt, ist die-

ses nicht unangemessen. Grundsätzlich wird die Frage der Herstellung einer an-

gemessenen Zahl von Pkw- und Fahrradstellplätzen für ein Vorhaben auf dem 

Grundstück des ehemaligen Hochbunkers im zwingend durchzuführenden Bauge-

nehmigungsverfahren unter Beachtung der Vorgaben des Bremischen Stellplatz-

ortsgesetzes (StellplOG) geprüft und dort auch entsprechend angemessene Be-

rücksichtigung finden. Nach den Vorschriften des StellplOG können Pkw-Stellplätze 

aber stets auch auf einem anderen Grundstück in der Nähe nachgewiesen (§ 5 

Abs. 2 StellplOG) oder durch die Zahlung eines Geldbetrags abgelöst werden (§ 6 
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StellplOG). Für das o. g. politisch unterstützte Konzept würde der mögliche Disko-

thekenbetreiber nach den Vorgaben des StellplOG elf Pkw-Stellplätze und 14 Fahr-

radabstellplätze benötigen. Dies entspricht jedoch nicht seinen bisherigen Erfah-

rungswerten. Da sich sein Publikum überwiegend mit dem ÖPNV oder dem Fahr-

rad bewegt, reichen 14 Fahrradabstellplätze nicht aus. Daher hat er in Abstimmung 

mit den Behörden Maßnahmen eines Mobilitätsmanagements nach § 9 StellplOG 

entwickelt. Es sieht vor, mindestens zwölf zusätzliche Fahrradabstellplätze herzu-

stellen und im Gegenzug die Pflicht zur Herstellung von vier notwendigen Stellplät-

zen auszusetzen. Dieser Faktor von 1:3 ist sachgerecht, da im Besucherverkehr 

von (Groß-)Diskotheken ein niedrigerer Pkw-Besetzungsgrad anzunehmen ist (vgl. 

Dietmar Bosserhoff 2011: Ver_Bau – Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der 

Bauleitplanung). Nachgewiesen werden die sieben Pkw-Stellplätze auf dem eige-

nen Grundstück und auf einem Grundstück in der Nähe. 

In der Abwägung aller maßgeblichen privaten und öffentlichen Belange tritt die Be-

sorgnis einiger Gewerbebetriebe hinter den öffentlichen Belang der sozialen und kultu-

rellen Bedürfnisse junger Menschen zurück (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB, hier einge-

schränkt auf junge Volljährige).  

Einzelhandelsbetriebe sind in allen Teilen des Gewerbegebiets nicht zulässig (§ 1 

Abs. 5 BauNVO, textliche Festsetzung Nr. 3). Diese Festsetzung setzt die Inhalte des 

kommunalen Zentren- und Nahversorgungskonzepts Bremens (ZNK, 2009) und des 

Einzelhandelskonzepts für die Überseestadt (2016) um. Das ZNK ist auf die Sicherung 

und Entwicklung bestimmter Zentren (Zentrenmodell, S. 113f) und der Nahversorgung 

gerichtet. Hierzu soll der Einzelhandel in sog. Tabubereichen sehr weitgehend einge-

schränkt oder ganz ausgeschlossen werden (ebd., S. 119). Bei diesen Tabubereichen 

handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbe- und Industriegebiete und um die 

größeren Einfallstraßen (ebd., S. 195). In Ergänzung zum ZNK benennt das „Einzel-

handelskonzept Überseestadt“ (2016) die für eine Einzelhandelsentwicklung im Ortsteil 

Überseestadt infrage kommenden Lagen (s. Vorlage Nr. 19/172-S für die Sitzung der 

Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft 

am 27.10.2016:  „Einzelhandel in der Überseestadt in Ergänzung zum Kommunalen 

Zentren- und Nahversorgungskonzept Bremen“). Demnach soll an der Ecke Marcus-

kaje und Konsul-Smidt-Straße ein zentraler Nahversorgungsstandort mit Versorgungs-

funktionen für die gesamte Überseestadt entstehen und am Europahafen soll das klein-

teilig strukturierte Angebot spezialisierter Fachgeschäfte zentrenverträglich weiterent-

wickelt werden. Für den Geltungsbereich des B-Plans 2499 wird keine Einzelhandels-

entwicklung empfohlen. Hinzu kommt, dass die erhaltenswerten Bestandsimmobilien 

keine für den Einzelhandel geeigneten Grundrisse besitzen und kein Anreiz für ihren 

Abriss geschaffen werden soll.  

Auch Lagerplätze sind in allen Teilen des Gewerbegebiets nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 

BauNVO, textliche Festsetzung Nr. 3). Lagerplätze sind flächenintensive Nutzungen 

mit einer geringen baulichen Dichte. Mit ihrer geringen Flächenproduktivität entspre-

chen sie weder städtebaulich noch funktional diesem zentralen Standort an einer in-

nerörtlichen Hauptverkehrsstraße. Außerdem sind die mit ihnen regelmäßig einherge-

henden Beeinträchtigungen des städtebaulichen Erscheinungsbildes dem zentralen 

Standort an einer innerörtlichen Hauptverkehrsstraße und dem erhaltenswerten Ge-

bäudebestand des Plangebiets nicht angemessen und damit auch geeignet, boden-

rechtlich beachtliche Spannungen zu begründen. Hinzu kommt, dass mit den Lager-

plätzen Emissionen (z. B. Staub, Geruch) verbunden sein können, die das städtebauli-

che Umfeld an der Hans-Böckler-Straße unzumutbar beeinträchtigen können. Ihre An-

siedlung soll daher auf anderen, ggf. weniger zentral gelegenen Standorten im Stadt-
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gebiet erfolgen. Die mit einer zulässigen gewerblichen Nutzung verbundene Lagerung 

von Gütern und Gegenständen ist von diesem Ausschluss nicht betroffen.  

Aufgrund seiner Lage an einer innerörtlichen Hauptverkehrsstraße und auch aufgrund 

der zulässigen Gebäudehöhe verfügt das Plangebiet über eine große Wahrnehmbar-

keit. Damit einher geht eine besondere Lagegunst für Anlagen der Fremdwerbung 

(Großplakattafeln für die Erinnerungs-/Suggestivwerbung). Anders als bei Werbeanla-

gen und Hinweisschildern, die der Eigenwerbung dienen, ist für Fremdproduktwerbung 

kennzeichnend, dass wechselnde Inhalte beworben werden. In Motivwahl, Farbgebung 

oder sonstiger Gestaltung können diese keine Rücksicht nehmen auf die Gebäude und 

deren Geschichte. Die beiden nach denkmalpflegerischer Einschätzung erhaltenswer-

ten Gebäude aus der Kriegs- und Nachkriegszeit, das künstlerische Wandgemälde 

sowie – aufgrund möglicher Fernwirkungen – das Ortsbild müssen daher vor den mit 

Fremdwerbung verbundenen Beeinträchtigungen geschützt werden. Deshalb sind An-

lagen der Fremdwerbung in allen Teilen des festgesetzten Gewerbegebiets unzulässig 

(§ 1 Abs. 5 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO, textliche Festsetzung Nr. 3). 

Neben den bestehenden Baugrundstücken wird auch ein Teil des Gehwegs an der 

Hans-Böckler-Straße als Gewerbegebiet festgesetzt. Dort könnten z. B. untergeordne-

te Nebenanlagen (wie Fahrradabstellplätze) angeordnet werden, die auf dem verdich-

tet bebauten Hochbunker-Grundstück möglicherweise keinen Platz finden. Zudem 

kann hiermit in wirksamer Weise dazu beigetragen werden, dass die von der Nachbar-

schaft befürchteten und von ihr im Beteiligungsverfahren artikulierten Nutzungskonflikte 

vermieden werden. 

Die heutige Verkehrsfläche kann auf Grundlage des Bebauungsplans entwidmet wer-

den (§ 7 Bremisches Landesstraßengesetz). Mit einer Mindestbreite von 2 ½ Metern 

bleibt die Funktionalität des an dieser Stelle besonders breiten Gehwegs auch ohne 

diese Flächen gewahrt. Bei einer Grundstücksübertragung soll die bauordnungsrecht-

lich erforderliche Abstandsfläche der zurzeit an der Hans-Böckler-Straße liegenden 

Garage öffentlich-rechtlich gesichert sein; Fahrrechte sind nicht zu berücksichtigen, 

weil die Garage über den Innenhof angefahren wird.  

 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) und 

die zulässige Höhe baulicher Anlagen bestimmt. Das zulässige Maß der baulichen 

Nutzung ist bestandsorientiert festgesetzt worden. Denn angesichts des erhaltenswer-

ten Gebäudebestands soll kein Anreiz für einen Abbruch mit anschließender verdichte-

ter Neubebauung gegeben werden. 

Für das Grundstück des ehemaligen Hauptzollamts wird eine verhältnismäßig niedrige 

GRZ von 0,4 festgesetzt. Damit wäre grundsätzlich eine von 0,8 auf 0,6 verringerte 

sog. GRZ 2 verbunden. Um dies zu vermeiden und den gewerbegebietstypischen Ver-

siegelungsgrad zu erhalten, wird bestimmt, dass die nach § 19 Abs. 4 BauNVO zuläs-

sige Grundfläche (sog. GRZ 2) die zulässige Grundfläche um das Doppelte überschrei-

ten darf (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO, textliche Festsetzung Nr. 4).  

Am ehemaligen Hauptzollamt beträgt die Höhe des natürlichen Geländes ca. 5,3 Meter 

über Normalnull (NN). Die dort höchstzulässige Gebäudehöhe von 20 Metern über NN 

entspricht im Wesentlichen der Bestandshöhe.  

Für die Flächen am ehemaligen Hochbunker wird eine GRZ von 0,9 festgesetzt, mit 

der die in der Baunutzungsverordnung bestimmte GRZ-Obergrenze für Gewerbegebie-
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te (0,8) überschritten wird. Eine GRZ von 0,9 entspricht der nach Grundstücksteilungen 

entstandenen städtebaulichen Ist-Situation des Bunker-Grundstücks und ist für die Zu-

lässigkeit von Nutzungsänderungen erforderlich, da die erfolgten Grundstücksübertra-

gungen nicht rückabgewickelt werden können. Mit der Überschreitung der Obergrenze 

geht jedoch keine Beeinträchtigung gesunder Arbeitsverhältnisse einher, weil es sich 

mit rund 1000 m2 um einen verhältnismäßig kleinen Teilbereich handelt, der gleichzeitig 

in einem städtebaulichen Umfeld liegt, das langjährig durch weiträumig un- bzw. gering 

bebaute Flächen gekennzeichnet ist. Für das unmittelbar benachbarte und ungleich 

größere Grundstück des ehemaligen Hauptzollamts wird diese Situation über die Fest-

setzung einer GRZ von 0,4 gesichert (s. o.). Bei einer städtebaulichen Gesamt-

betrachtung beider Gewerbegebietsteile dieses Bebauungsplans wird die GRZ-

Obergrenze von 0,8 eingehalten. Für nachteilige Umweltauswirkungen gibt es daher 

keinen Anhaltspunkt. Die zulässige GRZ 2 erreicht für die Flächen am ehemaligen 

Hochbunker aufgrund der o. g. Bestimmung eine zulässige Grundflächenzahl von 1; 

dies ist aufgrund des mit der geringen Grundstücksgrößen einhergehenden Versiege-

lungsgrads für die Zulässigkeit von Nutzungsänderungen erforderlich, auch wenn eine 

hundertprozentige Versiegelung aufgrund des zu erhaltenen Baumes (s. u.) nicht er-

reicht werden kann. 

Im Umfeld des ehemaligen Hochbunkers beträgt die Höhe des natürlichen Geländes 

ca. 5,0 Meter über NN. Die zulässige Gebäudehöhe wird für die Flächen am ehemali-

gen Hochbunker differenziert festgesetzt: 

- Im unmittelbaren Umfeld des ehemaligen Hochbunkers beträgt die höchstzulässige 

Gebäudehöhe 10 Meter über Normalnull (NN). Dies entspricht im Wesentlichen der 

Höhe des vorhandenen Bunker-Eingangsgebäudes. Weitere An- und Vorbauten 

dieser Höhe sind zulässig, weil sie die Wahrnehmbarkeit des erhaltenswerten Bun-

kergebäudes nicht beeinträchtigen. 

- Für den Hochbunker selbst werden zwingend zu erreichende Oberkanten von 

31,5 Metern über NN bzw. für seine Laterne von 34 Metern über NN festgesetzt. 

Geringfügige Abweichungen können zugelassen werden (§ 18 Abs. 2 BauNVO).  

Die Festsetzung bildet den baulichen Bestand ab. Die zwingende Festsetzung der 

Höhe baulicher Anlagen wurde gewählt, um im Zusammenspiel mit der festgesetz-

ten Baulinie (s. u.) der landesrechtlichen Abstandsregelung zwingende planungs-

rechtliche Festsetzungen entgegenzusetzen (§ 6 Bremische Landesbauordnung – 

BremLBO) und damit die Zulässigkeit von Nutzungsänderungen zu erreichen. 

Im Bebauungsplan wird ergänzend bestimmt, dass eine Überschreitung der festgesetz-

ten Höhe baulicher Anlagen durch Gebäudeteile oder technische Aufbauten (wie die 

bestehende fernmeldetechnische Anlage) ausnahmsweise zugelassen werden kann 

(§ 16 Abs. 6 BauNVO, textliche Festsetzung Nr. 5).  

Eine Geschossflächenzahl oder eine Baumassenzahl werden nicht festgesetzt. Nach 

§ 17 Abs. 1 BauNVO wäre eine Baumassenzahl von 10 zulässig. Eine kalkulatorische 

Überprüfung der im Plangebiet erreichbaren Baumassenzahl ergibt insgesamt eine 

deutliche Unterschreitung der Obergrenze. Eine Überschreitung am Bunkergrundstück, 

die sich aufgrund der heutigen Grundstückssituation ergibt, wird durch die geringere  

Ausnutzung des Gewerbegebiets im Übrigen kompensiert. Es kommt bei der vorlie-

genden Planung somit nicht zu einer gewerbegebietsuntypischen baulichen Dichte. 
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D) Umweltbelange 
 

Nach § 13a Absatz 1 Nr. 1 BauGB kann ein Bebauungsplan als Bebauungsplan der 

Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn die zulässige 

Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO weniger als 20.000 m² beträgt. Dies ist 

bei diesem Bebauungsplan der Fall. Die zulässige Grundfläche im Sinne von § 19 

Abs. 2 BauNVO beträgt etwa 2.000 m².  

Der Bebauungsplan ermöglicht die Nutzungsänderung erhaltenswerter Bestands-

immobilien. Anhaltspunkte, dass die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der Gebie-

te von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Schutzgebiete (Natura 

2000) beeinträchtigt werden, bestehen nicht. Ebenfalls wird durch diesen Bebauungs-

plan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-

keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Pflichten zur Vermeidung oder Be-

grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes sind hier nicht zu beachten. Die Voraussetzung für die 

Durchführung des Planverfahrens auf Grundlage des § 13a BauGB liegen somit voll-

ständig vor. Von einer förmlichen Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird daher 

abgesehen. Die Eingriffsregelung ist nicht anzuwenden. Erhebliche Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-

tes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen wer-

den mit diesem Bebauungsplan aber auch weder vorbereitet noch erstmalig zulässig. 

Die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB und nach § 1a 

BauGB sowie die abwägungsrelevanten Umweltauswirkungen, die sich durch die Pla-

nung ergeben könnten, sind gleichwohl mit ihren entsprechenden Wirkungsfeldern zu 

betrachten und zu bewerten.  

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans betrifft dies vor allem eine Platane, die mit 

einem Stammumfang von 2,58 Metern 3,10 Meter vor der Außenwand des ehemaligen 

Hochbunkers steht und bereits nach den Vorschriften der Baumschutzverordnung er-

halten werden muss. Der Baum ist augenscheinlich gesund und standfest. Es beste-

hen keine Zweifel an seiner Bruchsicherheit. Dieser Bebauungsplan belegt die Platane 

aus städtebaulichen Gründen mit einer Erhaltungsbindung (§ 9 Abs. 25 Buchstabe b 

BauGB) und nimmt – in fachlicher Abstimmung mit der für den Baumschutz zuständi-

gen Stelle – rund um den Baumstamm eine Fläche von ca. 6 m² von der Überbaubar-

keit aus. Mit der Erhaltungsbindung geht einher, dass die Wasserversorgung des 

Baums auch bei einer weitgehenden Versiegelung seines Umfelds gewährleistet blei-

ben muss. Ein „Eingriff“ bzw. erhebliche Beeinträchtigungen der o. g. Art werden mit 

diesen Festsetzungen vermieden. 

Die übrigen im Plangebiet befindlichen Bäume werden von der Baumschutzverordnung 

nicht erfasst (z. B. Birke, Nadelbaum). Es liegen auch keine städtebaulichen Gründe 

für die Festsetzung einer Erhaltungsbindung vor. Allerdings ist nach gegenwärtigem 

Kenntnisstand auch nicht davon auszugehen, dass sie bei einer Nutzungsänderung 

des Hauptzollamts entfernt werden. 
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E) Finanzielle Auswirkungen / Genderprüfung 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 

 
Wegen einer möglichen Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschließen, dass Bremen 

Kosten entstehen könnten. Die dafür erforderlichen Mittel werden – soweit Dritte nicht 

zur vollständigen Refinanzierung der Kosten herangezogen werden können – entspre-

chend den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Anspruch genommen. 

 

2. Genderprüfung 
 

Dieser Bebauungsplan ermöglicht, den ehemaligen Hochbunker an der Hans-Böckler-

Straße als Diskothek zu nutzen. Hierbei handelt es sich um einen integrierten Standort, 

der mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn der Linie 3 relativ sicher individuell erreicht 

werden kann. Alternativstandorte in innenstadtfernen Gewerbegebieten haben diesen 

Vorteil in der Regel nicht. Im Übrigen betreffen die Inhalte dieses Bebauungsplans 

Frauen und Männer gleichermaßen. Durch die Planung sind daher grundsätzlich keine 

geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu erwarten.  

 
 
 
Für Entwurf und Aufstellung 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Im Auftrag  
 
 
Bremen,  ………………………. 

Senatsrat 
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SUBV Bremen, 22.11.2017 
- 62-1 - Tel.: 421 3 61-24 32 
 
 
 
 
Einwohnerversammlung zum Bebauungsplan 2499 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Niederschrift 
 
 
Zeit und Ort:  21. November 2017, 17.00 bis 18.20 Uhr, Ortsamt West 
 
Öffentlichkeit: ca. 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 
Politik: Wolfgang Golinski, Beirat Walle 

Franz Roskosch, Beirat Walle 
Gerald Wagner, Beirat Walle 
Gerald Höns, Beirat Walle 
Kai Wargalla, MdBB 
Alexander Tassis, MdBB 
Dr. Martin Korol, ohne Mandat 

 
Verwaltung: Ulrike Pala, Leiterin Ortsamt West 

Georgia Wedler, SUBV 
René Kotte, SUBV 
Diana Spanier, SUBV 
Jan Casper-Damberg, SWAH 
Jons Abel, WFB  
Dagmar Nordhausen, WFB 

 
Frau Pala begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Herr Kotte erläutert die Ziele 
und Zwecke des Bebauungsplans und seine voraussichtlichen Auswirkungen 
(s. anliegenden Präsentationsinhalt).  
 
Im Anschluss an die Vorstellung besteht Gelegenheit zu Äußerung und Erörterung. 
Dabei werden folgende Anregungen geäußert, die verschlagwortet auf Karten notiert 
und nach Inhalten strukturiert an eine Pinnwand geheftet werden: 
 

- Verschiedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Stimmen aus der Politik 
sprechen sich dafür aus, den ehemaligen Hochbunker als Diskothek nutzen zu 
dürfen, u.a. um im Stadtteil einen Raum für diese Nutzung zu schaffen und die 
von einem Interessenten (Zucker e.V.) in Aussicht gestellten Kulturangebote 
zu unterstützen. (Karteninhalte: gerne eine Disko; Kulturarbeit unterstützen 
(Museum …)) 
 

- Verschiedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Stimmen aus der Politik 
regen an, im Gewerbegebiet des Bebauungsplans Diskotheken nicht zu 
erlauben, da sie erwarten, dass mit den vielen zu erwartenden Besucherinnen 
und Besuchern Vandalismus und unbestimmte Sicherheitsprobleme 
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einhergehen. (Karteninhalte: keine Disko (zu viele Menschen); 
Vandalismusgefahr – keine Disko; Sicherheitsprobleme) 
 
In diesem Zusammenhang weist ein Teilnehmer darauf hin, dass der Autohof 
rund um die Uhr betrieben werde und sich aufgrund seiner Nutzung nicht mit 
einem Zaun vor den vermuteten Beeinträchtigungen, die mit einem 
Diskothekenbetrieb einhergehen, schützen könne. Der Betrieb des Autohofs 
müsse jedoch gewährleistet bleiben. (Karteninhalt: 24/7-Betrieb des 
Autohofs/SVG muss gewährleistet bleiben – Einfriedung nicht möglich) 
 
Außerdem weist eine Teilnehmerin darauf hin, dass die Flächen der 
Autovermietung gelegentlich nicht ausreichen, um alle Mietwagen abzustellen 
und befürchtet, dass sich diese Situation durch Fehlbelegungen verschärfen 
werde, wenn in ihrem Umfeld eine Diskothek weitgehend ohne eigene Kfz-
Stellplätze auf dem Grundstück betrieben werde. (Karteninhalt: Parkplatznot 
bereits vorhanden (Gewerbebetriebe)) 
 

- Ein Teilnehmer regt an, statt eines Gewerbegebiets ein Industriegebiet 
festzusetzen, um dem benachbarten industriegebietstypischen 
Gewerbebetrieb eine Erweiterungsmöglichkeit zu verschaffen. (Karteninhalt: 
Plangebiet als Industriegebiet festsetzen, um Erweiterungsmöglichkeiten für 
die Nachbarnutzungen zu ermöglichen) 
 

- Ein Teilnehmer meint, dass in diesem Fall ein normaler Bebauungsplan als 
Etikettenschwindel aufgefasst werden könne. Denn Gegenstand des 
Bauleitplanverfahrens sei die Ansiedlung eines konkreten Vorhabens. Hierfür 
biete das Baugesetzbuch die Möglichkeit, einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan aufzustellen. In jedem Fall müssen das Vorhaben des Zucker 
e.V. bereits auf Ebene der Bauleitplanung näher in Augenschein genommen 
und dort auch den Stellplatznachweis geführt werden. (Karteninhalte: 
Warnhinweis: Angebotsbebauungsplan könnte ein Etikettenschwindel sein; 
Vorhaben „Zucker“ näher in Augenschein nehmen; Stellplatzbedarf bereits im 
B-Plan klären;) 

 
Ohne eine Anregung abzugeben formuliert eine Stimme aus der Politik Fragen nach 
einem latentem Unbehagen unbestimmter Art und nach Privilegien für Zucker e.V. 
(Karteninhalte: Latentes Unbehagen?; Privilegien für Zucker?).  
 
Gegen 18.20 Uhr liegen keine weiteren Wortmeldungen vor; Frau Pala beendet die 
Einwohnerversammlung.  
 
 
gez. Pala  gez. Kotte 
Pala   Kotte 
 
Anlage: Präsentationsfolien 
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